
Von: Niklas Haupt
An: Stadt Fürth Stadtratsangelegenheiten
Betreff: AW: Sitzverteilung neue Urteile des VG Ansbach und VGH
Datum: Montag, 8. Februar 2021 11:53:11

Lieber Herr Bauer,
 
als kurze Ergänzung zu unserem Gespräch und der vorherigen Mail. Wahrscheinlich haben Sie
dieses Urteil auch schon gesehen:
VGH München, Beschluss v. 07.08.2020 – 4 CE 20.1442 https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-20325?hl=true
 
Hier heißt es m.E. eindeutig: „2. Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO ist verfassungskonform dahingehend
auszulegen, dass die Bildung von Ausschussgemeinschaften kleinerer, ansonsten nicht in den
Ausschüssen vertretenen Gruppen nur zur Vergabe von Ausschusssitzen führen darf, soweit
damit nicht eine größere Gruppe den einzigen ihr zustehenden Sitz verliert (anders noch
BayVGH, BayVBl 2004, 429). (Rn33)“
 
So, nun warte ich aber - wie besprochen – auf die Einschätzung des Rechtsamtes.
 
Mit besten Grüßen
Niklas Haupt
--
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